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Sonderehrung des Kreisschützenverbands Asendorf – Bücken v. 2008  

Diese Ehrung ist für Mitglieder im Verein, die jegliche Arbeiten seit Jahren verrichten und dafür 

nicht durch die offiziellen Ehrungsordnungen geehrt werden können. (z.B. Hausmeister , Gärtner 

in den Außenanlagen des Schützenhauses etc.) 

 

Voraussetzungen für die Ehrung sind: 

 

- Mindestens 15 Jahre Mitglied in einem Verein der dem KSV angehört ; 

- Mindestens 10 Jahre herausragende Arbeit im Verein; 

- Das Mitglied darf keinen Posten im Vorstand, ab Verein aufwärts, inne haben ( und somit nicht 

in die offiziellen Ehrungsordnungen des Bezirk, NWDSB und DSB fallen); 

- Das Mitglied darf vorher keine Ehrungen über höhere Verbände erhalten haben, außer sie 

haben min.20 Jahre keine höhere Ehrung vom Bezirk, NWDSB und DSB erhalten. Zum Beispiel: 

Vor 20 Jahren im Vorstand danach weiterhin im Verein sich sehr engagiert. 

- Abgabe bis zum Delegiertentag (1.Freitag im März) eines Jahres; 

- Jeder Verein kann einen Antrag pro Jahr stellen; Sonderkontingent nach Absprache 

- Pro Jahr werden maximal 5 Orden ausgegeben; 

- Die Orden mit Urkunden werden dann in Absprache mit den Vorsitzenden auf den 

entsprechenden Schützenfesten der jeweiligen Vereine durch den KSV verliehen; 

- Über die Anträge entscheiden ausschließlich der/die Präsident/in und dessen Vizepräsident/in; 

- Der Ehrungsantrag ist unter Angabe der entsprechenden Daten und Begründung auszufüllen 

und an den/die Präsident/in abzugeben 

 

Asendorf den 31.12.2016 


